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I. Die Zulassung

Wer als privater Veranstalter ein  Hörfunk- oder Fernsehpro-
gramm (= Rundfunk) veranstalten will, benötigt eine Zulassung. 
Hierunter versteht man die Erlaubnis, überhaupt Rundfunk ver-
anstalten zu dürfen. Die Zulassung wird auch "Medienführer-
schein" genannt. 

Ein entsprechender Antrag kann bei der Landesanstalt für Kom-
munikation Baden-Württemberg (LFK) gestellt werden. In die-
sem muss der Antragsteller darlegen, dass er die persönlichen 
und sachlichen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. Hierzu ge-
hört, dass der Veranstalter finanziell und organisatorisch in der 
Lage ist, das beantragte Programm regelmäßig zu veranstalten 
und zu verbreiten. Er muss das Programm mit einer gewissen 
Professionalität betreiben und zumindest ein gewisses journali-
stisches, technisches und medienrechtliches Grundwissen besit-
zen. 

Der Zulassungsantrag kann abgelehnt werden, wenn aus ihm 
hervorgeht, dass der Antragsteller nicht die Gewähr dafür bietet, 
dass das beantragte Programm unter Beachtung der medien-
rechtlichen Vorschriften veranstaltet und verbreitet werden wird.
 
Die Zulassung wird für die Dauer von acht Jahren erteilt. Will der 
Veranstalter nach Ablauf der Zulassungsdauer sein Programm 
weiter veranstalten, so muss er erneut einen Zulassungsantrag 
stellen.

Die Zulassung kann in Form einer baden-württembergischen 
oder in Form einer bundesweiten Zulassung erteilt werden. Die 
baden-württembergische Zulassung ist dadurch gekennzeichnet, 
dass das zu lizenzierende Hörfunk- oder Fernsehprogramm in-
haltlich auf Baden-Württemberg oder Teile davon ausgerichtet 
ist. Demgegenüber ist bei einer bundesweiten Zulassung das 
Programm inhaltlich bundesweit ausgerichtet.

Die Zulassung zur Veranstaltung von auf Baden-Württemberg 
ausgerichteten Hörfunk- und Fernsehprogrammen ist im Landes-
mediengesetz Baden-Württemberg (LMedienG) geregelt. 
Die Zulassung eines Veranstalters von bundesweit verbreitetem 
Rundfunk richtet sich nach dem Rundfunkstaatsvertrag (RStV); 
im Übrigen nach Landesrecht. 

II. Die Zuweisung von Übertragungskapazitäten

Von der Zulassung zu unterscheiden ist die sog. Zuweisung. 
Durch die Zuweisung werden dem Veranstalter im Rahmen eines 
Ausschreibungsverfahrens durch die LFK bestimmte Übertra-
gungskapazitäten zur Verbreitung seines Programms zugeteilt. 
Sind entsprechende Kapazitäten frei, so schreibt die LFK diese im 
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg und auf der Website der 
LFK (http://www.lfk.de) aus. Welche Informationen und Unter-
lagen im Einzelnen für eine Bewerbung einzureichen sind, ist 
detailliert in der jeweiligen Ausschreibung geschildert. Eine Be-

werbung bei der LFK auf Zuweisung von Übertragungskapazitäten ist 

nur auf eine entsprechende Ausschreibung hin möglich.

Unabhängig davon kann sich der Veranstalter eines Rundfunk-
programms auch selbst um entsprechende Übertragungskapazi-
täten bemühen, in dem er z.B. einen privatrechtlichen Verbrei-
tungs-Vertrag mit einem Kabelnetz- oder Satellitenbetreiber 
abschließt. 

Das nachfolgende Merkblatt soll über die Voraussetzungen einer 
Zulassung informieren und die Antragstellung erleichtern.

ACHTUNG: Wenn Sie ein reines Internetradio  planen, ist keine 
Zulassung erforderlich. Es kann aber unter Umständen melde-
pflichtig sein. Ein Webradio ist dann meldepflichtig, wenn es sich 
um einen Live-Stream handelt, der über 500 Ports oder mehr 
verbreitet wird. Erfolgt die Verbreitung als Live-Stream über 
weniger als 500 Ports oder im Wege des Abrufverfahrens ist 
hingegen keine Meldung erforderlich. Sie kann aber auf freiwil-
liger Basis erfolgen. Weitere Informationen hierzu und ein Mel-
deformular finden Sie unter: http://www.lfk.de/programme/
internet-telemedien/anmeldung-internetradio.html.

http://www.lfk.de
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	 A
Die baden-württembergische Zulassung

Die Zulassung zur Veranstaltung eines Rundfunkprogramms nur 
für Baden-Württemberg oder Teile davon wird in §§ 12 ff. Landes-
mediengesetz Baden-Württemberg (LMedienG) geregelt. 

Der Zulassungsantrag für ein solches Programm ist bei der LFK 
zu stellen. Da der Vorstand der LFK über die Zulassung von auf 
Baden-Württemberg oder Teile davon ausgerichtete Rundfunk-
programme entscheidet und dieser in der Regel einmal im Monat 
tagt, sollte der Antragsteller hier mit einer Verfahrensdauer von 
ca. zwei Monaten rechnen.

I. Wer kann einen Antrag stellen?

Eine Zulassung kann gemäß § 13 LMedienG nur erteilt werden an
-	 juristische Personen des Privatrechts,
-	 Personengesellschaften und nicht rechtsfähigen Personen-

vereinigungen des Privatrechts, die auf Dauer angelegt sind,
-	 natürliche Personen,
-	 Kirchen und anderen öffentlich-rechtlichen Religionsgemein-

schaften im Sinne von Artikel 140 des Grundgesetzes,
-	 Hochschulen in Baden-Württemberg, sofern die Veranstal-

tung ihren gesetzlichen Aufgaben entspricht.

Erforderlich ist, dass der Veranstalter
-	 unbeschränkt geschäftsfähig ist, 
-	 die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, nicht durch 

Richterspruch verloren und das Grundrecht der freien Mei-
nungsäußerung nicht nach Art. 18 des Grundgesetzes ver-
wirkt hat,

-	 die beiden vorgenannten Voraussetzungen in Person seiner 
gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vertreter erfüllt, sofern 
es sich um eine juristische Person oder eine nichtrechtsfähige 
Personenvereinigung handelt, 

-	 als Vereinigung nicht verboten ist,
-	 seinen Wohnsitz oder Sitz in der Bundesrepublik Deutschland 

oder einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum hat und gerichtlich verfolgt werden kann,

-	 die Gewähr dafür bietet, dass er das Programm entsprechend 
der Zulassung und unter Beachtung der gesetzlichen Vor-
schriften veranstalten und verbreiten wird.

Eine Aktiengesellschaft kann nur dann als Rundfunkveranstalter 
zugelassen werden, wenn in der Satzung bestimmt ist, dass die 
Aktien nur als Namensaktien oder stimmrechtslose Vorzugsakti-
en ausgegeben werden dürfen.

Die Zulassung darf nicht erteilt werden an
-	 Gebietskörperschaften (z.B. Gemeinden, Städte, Landkreise, 

Land), deren allgemeinem Weisungsrecht unterliegenden  
juristischen Personen des öffentlichen Rechts, sowie Perso-
nen, die für sie kraft eines Amts- oder Dienstverhältnisses in 
leitender Stellung tätig sind,

-	 Unternehmen oder Vereinigungen, an denen Gebietskörper-
schaften zu mehr als 10 vom Hundert beteiligt sind, sowie 
Personen, die für diese Unternehmen oder Vereinigungen 
kraft eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses in leitender 
Stellung tätig oder Mitglieder eines ihrer Organe sind,

-	 Mitglieder gesetzgeberischer Körperschaften sowie Mitglie-
der der Bundes- oder Landesregierung (Regierungs- und 
Parlamentsmitglieder),

-	 öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten sowie Personen, die 
in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zu einer öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalt stehen oder Mitglied eines ihrer 
Organe sind (dies gilt auch, wenn bei juristischen Personen 
oder nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen einer der 
gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vertreter des Antragstel-
lers eines der vorgenannten Kriterien erfüllt),

-	 Unternehmen oder Vereinigungen, an denen öffentlich-recht-
liche Rundfunkanstalten zu mehr als 33 vom Hundert betei-
ligt sind oder auf deren Willensbildung sie auf andere rechtli-
che Weise überwiegend Einfluss nehmen können,

-	 politische Parteien und Wählervereinigungen und von ihnen 
abhängige Unternehmen, Personen und Vereinigungen, un-
beschadet der besonderen Bestimmungen über Wahlwer-
bung. Das Gleiche gilt für Treuhand für Treuhandverhältnisse,

-	 Unternehmen, die zu den in den obigen Voraussetzungen 
genannten Institutionen in einem Abhängigkeitsverhältnis 
i.S.d. § 15 AktG stehen (sog. verbundene Unternehmen).

II. Welche Angaben sind zu machen und welche Unterlagen einzureichen?

1. Allgemeine Angaben 

Folgende Auskünfte sind zu erteilen bzw. Unterlagen einzurei-
chen:
-	 Name, Firma und Rechtsform,
-	 bei juristischen Personen: Firmierung mit allen handelsrecht-

lich relevanten Angaben (Sitz, Geschäftsführung usw.),
-	 Anschrift mit Telefon/Fax-Nummer,
-	 ggf. Name und Anschrift des gesetzlichen oder satzungsmä-

ßigen Vertreters,
-	 bei anwaltlicher Vertretung, Vorlage einer Vollmacht, 
-	 polizeiliches Führungszeugnis des Antragstellers oder seines 

gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vertreters zur Vorlage bei 
Behörden (§ 30 Abs. 5 BZRG), das bei der Antragstellung 
nicht älter als vier Wochen sein sollte,
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-	 Handels- oder Vereinsregisterauszug oder aktueller Auszug 
aus dem Aktienbuch, der bei der Antragstellung nicht älter als 
vier Wochen sein sollte.

Um eine schnelle Kommunikation zu ermöglichen, ist es hilfreich, 
wenn darüber hinaus die E-Mail-Adresse angegeben wird.

2. Angaben zum Geltungsbereich der Zulassung

Der Antragsteller hat anzugeben, dass er eine Zulassung zur Rund-
funkveranstaltung (Hörfunk oder Fernsehen) nur für Baden-
Württemberg beantragt. 

3. Offenlegung der Beteiligungsverhältnisse

Im Antrag sind ferner folgende Auskünfte zu erteilen bzw. Unter-
lagen einzureichen:
-	 notariell beurkundeter Gesellschaftsvertrag oder bei Vereinen 

Satzung (Antragsteller kann auch eine Vorgesellschaft sein 
(GmbH i.G.), soweit bereits ein entsprechender notarieller 
Gesellschaftsvertrag vorliegt),

-	 bei juristischen Person sind die Beteiligungsverhältnisse um-
fassend offen zu legen durch Vorlage der Gesellschafterliste 
mit Beteiligungshöhe sowie Angabe der Gesellschafter - Ge-
sellschafter mit Beteiligungshöhe,  

-	 Darstellung aller unmittelbaren und mittelbaren Rechtsbezie-
hungen zu Gebietskörperschaften, Rundfunkveranstaltern und 
Unternehmen im Medienbereich (vgl. § 24 LMedienG).

4. Wirtschaftliche und finanzielle Angaben

Darüber hinaus ist die Vorlage eines detaillierten Finanzplanes 
erforderlich (§ 14 LMedienG). Er soll Berechnungen für minde-
stens die ersten drei Jahre mit einer Übersicht über die Investiti-
onskosten und die laufenden jährlichen Betriebskosten (Miete, 
Personal, Verbreitungskosten etc.) enthalten. Hierzu gehören auch 
Angaben sowie geeignete Nachweise über vorhandene und verfüg-
bare Eigen- und Fremdmittel sowie Informationen zur technischen 
und redaktionellen Ausstattung bzw. entsprechende geplante In-
vestitionen. Auch die geplanten jährlichen Einnahmen aus Wer-
bung, Sponsoring oder sonstigen Quellen sind jeweils gesondert 
aufzuführen und glaubhaft zu machen.

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass im Finanzplan auch Ko-
sten für die geplante Verbreitung des Programms zu berücksich-
tigen sind. Zwar ist mit einer Zulassung keine Zuweisung von 
Übertragungskapazitäten verbunden. Diese Kosten sind jedoch 
für die gesetzlich vorgeschriebene Bewertung der wirtschaftlichen 
Angaben von wesentlicher Bedeutung. Informationen zu den Ko-
sten der geplanten Verbreitung erteilt der jeweilige Betreiber des 
Übertragungsmediums.

5. Angaben zum geplanten Programm

Im Einzelnen sind schriftliche Angaben erforderlich:
-	 zum geplanten Sendestart,
-	 zu den inhaltlichen Schwerpunkten (durch Vorlage eines 

Programmschemas) und dem Zielpublikum des Programms,
-	 zur geplanten Übernahme von Rahmenprogrammen/Pro-

grammteilen Dritter,
-	 zu den Programmzulieferern und dem geplanten Umfang der 

Übernahme,
-	 zum zeitlichen Umfang, Inhalt und zur Struktur der eigenpro-

duzierten Sendungen (gemessen an der Gesamtsendezeit),
-	 zum geplanten Verbreitungsgebiet,
-	 zum zeitlichen Umfang, Inhalt und zur Struktur redaktionell 

selbst gestalteter Beiträge über die Ereignisse des politischen, 
sozialen und kulturellen Lebens im geplanten Verbreitungs-
gebiet,

-	 zum redaktionellen Know-how und
-	 zur Veranstaltung von Programmen, an denen der Bewerber 

mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist (§ 25 LMedienG).

Diese Angaben dienen der Prüfung der sachlichen Zulassungsvor-
aussetzungen, also insbesondere des Mindestanteils eigenprodu-
zierten Programms (§ 14 LMedienG). 

6. Erklärung über das Vorliegen der persönlichen Zulassungsvorausset-

zungen

Dem Antrag ist ferner eine unterschriebene Erklärung über das 
Vorliegen der persönlichen Zulassungsvoraussetzungen und Voll-
ständigkeitserklärung für baden-württembergische Zulassungen 
beizufügen. Ein entsprechendes Musterexemplar ist diesem 
Merkblatt als  Anlage 1 beigefügt.

III. Sonstiges

Bitte reichen Sie die o.g. Informationen und Unterlagen in Papier- 
sowie in elektronischer Form ein. 

	 B
Die bundesweite Zulassung

Die Zulassung zur Veranstaltung eines bundesweit ausgerichteten 
Rundfunkprogramms richtet sich nach §§ 20 ff. Rundfunkstaats-
vertrag (RStV); im Übrigen nach Landesrecht. 

Anträge auf Zulassung eines bundesweiten Programms können bei 
der LFK gestellt werden. Die LFK prüft den Antrag und bringt ihn 
in die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Landesmedien-
anstalten (ZAK) - ein gemeinsames Organ der 14 Landesmedienan-
stalten - ein, welche dann über den Zulassungsantrag entscheidet. 
Stimmt die ZAK dem Antrag zu, so lässt die LFK das beantragte 
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bundesweite Programm zu. Bei bundesweiten Fernsehprogram-
men wird zudem ein Prüfungsverfahren durch die Kommission zur 
Ermittlung der Konzentration (KEK) durchgeführt.

Durch die Beteiligung der ZAK - und  bei Fernsehprogrammen 
zusätzlich noch die Beteiligung der KEK - nimmt bei der Zulassung 
bundesweit ausgerichteter Rundfunkprogramme das Zulassungs-
verfahren einige Zeit in Anspruch. Der Antragsteller sollte hier mit 
einer Verfahrensdauer von ca. drei Monaten rechnen.

I. Wer kann einen Antrag stellen?

Eine bundesweite Zulassung darf gemäß § 20a RStV nur an eine 
natürliche oder juristische Person erteilt werden, die
1.	 unbeschränkt geschäftsfähig ist,
2.	 die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, nicht durch 

Richterspruch verloren hat,
3.	 das Grundrecht der freien Meinungsäußerung nicht nach  

Artikel 18 des Grundgesetzes verwirkt hat,
4.	 als Vereinigung nicht verboten ist,
5.	 ihren Wohnsitz oder Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, 

einem sonstigen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum hat und gerichtlich verfolgt werden kann,

6.	 die Gewähr dafür bietet, dass sie unter Beachtung der gesetz-
lichen Vorschriften und der auf dieser Grundlage erlassenen 
Verwaltungsakte Rundfunk veranstaltet.

Die Voraussetzungen nach Nr. 1 bis 3 und 6 müssen bei juristi-
schen Personen von den gesetzlichen oder satzungsmäßigen 
Vertretern erfüllt sein. Einem Veranstalter in der Rechtsform der 
Aktiengesellschaft darf nur dann eine Zulassung erteilt werden, 
wenn in der Satzung bestimmt ist, dass die Aktien nur als Na-
mensaktien oder als Namensaktien und stimmrechtslose Vor-
zugsaktien ausgegeben werden dürfen.

Eine Zulassung darf nicht erteilt werden an 
-	 juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme 

von Kirchen und Hochschulen,
-	 an deren gesetzliche Vertreter und leitende Bedienstete,
-	 politische Parteien,
-	 Wählervereinigungen,
-	 Unternehmen, die im Verhältnis eines verbundenen Unter-

nehmens im Sinne des § 15 des Aktiengesetztes zu den oben 
Genannten stehen,

-	 ausländische öffentliche oder staatliche Stellen.

II. Welche Angaben sind zu machen und welche Unterlagen einzureichen?

1. Allgemeine Angaben 

Folgende Auskünfte sind zu erteilen bzw. Unterlagen einzureichen:
-	 Name, Firma und Rechtsform,
-	 bei juristischen Personen: Firmierung mit allen handelsrecht-

lich relevanten Angaben (Sitz, Geschäftsführung usw.),
-	 Anschrift mit Telefon/Fax-Nummer,
-	 ggf. Name und Anschrift des gesetzlichen oder satzungsmä-

ßigen Vertreters,
-	 bei anwaltlicher Vertretung, Vorlage einer Vollmacht,
-	 polizeiliches Führungszeugnis des Antragstellers oder seines 

gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vertreters zur Vorlage bei 
Behörden (§ 30 Abs. 5 BZRG), das bei der Antragstellung 
nicht älter als vier Wochen sein sollte,

-	 Handels- oder Vereinsregisterauszug oder aktueller Auszug 
aus dem Aktienbuch, der bei der Antragstellung nicht älter als 
vier Wochen sein sollte.

Um eine schnelle Kommunikation zu ermöglichen, ist es hilfreich, 
wenn darüber hinaus die E-Mail-Adresse angegeben wird.

2. Angaben zum Geltungsbereich der Zulassung

Der Bewerber hat anzugeben, dass er eine bundesweite Zulassung 
zur Rundfunkveranstaltung (Hörfunk oder Fernsehen) beantragt. 

3. Offenlegung der Beteiligungsverhältnisse

Der Antragsteller hat folgende Auskünfte zu erteilen bzw. Unter-
lagen einzureichen:
-	 eine Darstellung der unmittelbaren und mittelbaren Beteili-

gungen im Sinne des § 28 RStV an dem Antragsteller, sowie 
der Kapital- und Stimmrechtsverhältnisse bei dem Antrag-
steller und in den mit ihm im Sinne des Aktiengesetzes ver-
bundenen Unternehmen,

-	 die Angabe über Angehörige im Sinne des § 15 Abgabeord-
nung unter den Beteiligten nach Spiegelstrich 1, gleiches gilt 
für Vertreter der Person oder Personengesellschaft oder des 
Mitglieds eines Organs einer juristischen Person,

-	 den Gesellschaftsvertrag und die satzungsrechtlichen Bestim-
mungen des Antragstellers,

-	 Vereinbarungen, die zwischen an dem Antragsteller unmittel-
bar oder mittelbar im Sinne von § 28 RStV Beteiligten beste-
hen und sich auf die gemeinsame Veranstaltung von Rund-
funk sowie auf Treuhandverhältnisse und nach den  
§§ 26 und 28 RStV erhebliche Beziehungen beziehen.
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Weiterhin ist für die abschließende Beurteilung der Sicherung von 
Meinungsvielfalt im Zusammenhang mit der bundesweiten Veranstal-
tung von Fernsehprogrammen ein Prüfungsverfahren bei der Kommis-
sion zur Ermittlung der Konzentration (KEK) durchzuführen.

4. Wirtschaftliche und finanzielle Angaben

Es ist die Vorlage eines detaillierten Finanzplanes erforderlich  
(§ 20 Abs. 1 S. 2 HS 2 RStV i.V.m. § 14 LMedienG). Er soll Berech-
nungen für mindestens die ersten drei Jahre mit einer Übersicht 
über die Investitionskosten und die laufenden jährlichen Be-
triebskosten (Miete, Personal, Verbreitungskosten etc.) enthalten. 
Hierzu gehören auch Angaben sowie geeignete Nachweise über 
vorhandene und verfügbare Eigen- und Fremdmittel sowie Infor-
mationen zur technischen und redaktionellen Ausstattung bzw. 
entsprechende geplante Investitionen. Auch die geplanten jährli-
chen Einnahmen aus Werbung, Sponsoring oder sonstigen Quel-
len sind jeweils gesondert aufzuführen und glaubhaft zu machen.

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass im Finanzplan auch Ko-
sten für die geplante Verbreitung des Programms zu berücksich-
tigen sind. Zwar ist mit einer Zulassung keine Zuweisung von 
Übertragungskapazitäten verbunden. Diese Kosten sind jedoch 
für die gesetzlich vorgeschriebene Bewertung der wirtschaftli-
chen Angaben von wesentlicher Bedeutung. Informationen zu 
den Kosten der geplanten Verbreitung erteilt der jeweilige Betrei-
ber des Übertragungsmediums.

5. Angaben zum geplanten Programm

Im Einzelnen sind schriftliche Angaben erforderlich:
-	 zum geplanten Sendestart,
-	 zu den inhaltlichen Schwerpunkten (durch Vorlage eines 

Programmschemas) und dem Zielpublikum des Programms,
-	 zur geplanten Übernahme von Rahmenprogrammen/Pro-

grammteilen Dritter,
-	 zu den Programmzulieferern und dem geplanten Umfang der 

Übernahme,

-	 zum zeitlichen Umfang, Inhalt und zur Struktur der eigenpro-
duzierten Sendungen (gemessen an der Gesamtsendezeit),

-	 zum geplanten Verbreitungsgebiet,
-	 zum zeitlichen Umfang, Inhalt und zur Struktur redaktionell 

selbst gestalteter Beiträge über die Ereignisse des politischen, 
sozialen und kulturellen Lebens im geplanten Verbreitungsge-
biet,

-	 zum redaktionellen Know-how und
-	 zur Veranstaltung von Programmen, an denen der Bewerber 

mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist (§ 28 RStV).

Diese Angaben dienen der Prüfung der sachlichen Zulassungsvor-
aussetzungen, also insbesondere des Mindestanteils eigenprodu-
zierten Programms (§ 28 RStV, § 20 Abs. 1 S. 2 HS 2 RStV i.V.m. 
§ 14 LMedienG). 

6. Erklärung über das Vorliegen der persönlichen Zulassungsvorausset-

zungen und Vollständigkeitserklärung

Dem Antrag ist ferner eine unterschriebene Erklärung über das 
Vorliegen der persönlichen Zulassungsvoraussetzungen und Voll-
ständigkeitserklärung für bundesweite Zulassungen beizufügen. 
Ein entsprechendes Musterexemplar ist diesem Merkblatt als 
Anlage 2 beigefügt.

Achtung: Wenn Sie die Zulassung eines bundesweiten Fernsehpro-

gramms beantragen, müssen Sie - neben der Vollständigkeitserklä-
rung für die LFK - auch die Vollständigkeitserklärung der KEK 
einreichen. Die entsprechenden Vordrucke sind unter www.kek-
online.de - Service zu finden. 
Diese Erklärung dient dem Prüfverfahren zur abschließende Be-
urteilung der Sicherung von Meinungsvielfalt im Zusammen-
hang mit der bundesweiten Veranstaltung von Fernsehprogram-
men, welches die KEK durchführt.

III. Sonstiges

Bitte reichen Sie die o.g. Informationen und Unterlagen in Papier- 
sowie in elektronischer Form ein.

http://www.kek-online.de
http://www.kek-online.de
http://www.kek-online.de
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Allgemeine Hinweise für die Veranstaltung von Hörfunk und Fernsehprogrammen

	 C
Gebühren

Nach § 46 Abs. 3 LMedienG erhebt die Landesanstalt für Kommu-
nikation für ihre Amtshandlungen Verwaltungsgebühren und 
Auslagen nach dem Landesgebührengesetz (Artikel 1 des Gesetzes 
zur Neuregelung des Gebührenrechts vom 14. Dezember 2004 
(GBl. S. 895)).

Die Gebührensätze richten sich im Falle einer baden-württember-
gischen Zulassung nach der Verordnung der Landesanstalt für 
Kommunikation über die Festsetzung der Gebührensätze für ihre 
Amtshandlungen (GebührenVO) vom 14. Februar 2005 (GBl. S. 
184), geändert durch Verordnung vom  14. September 2009 (GBl. 
S. 481), bei bundesweiten Zulassungen nach der Satzung zur Erhe-
bung von Kosten im Bereich des bundesweiten privaten Rund-
funks (Kostensatzung) vom 20. Juli 2009 (GBl. S. 24).

Daraus ergeben sich folgende Gebührenrahmen:
-	 Zulassung eines bundesweit verbreiteten Fernsehprogramms 
	 5.000 Euro bis 100.000 Euro 
-	 Zulassung eines nicht bundesweit verbreiteten Fernsehpro-

gramms 	
	 100 Euro bis 5.000 Euro
-	 Zulassung eines bundesweit verbreiteten Hörfunkpro-

gramms 
	 2.000 Euro bis 20.000 Euro
-	 Zulassung eines baden-württembergischen Hörfunkpro-

gramms 
	 50 Euro bis 1.000  Euro 

Die konkrete Gebühr wird im Einzelfall innerhalb des jeweiligen 
Gebührenrahmens ermittelt. Berechnungsgrundlage sind dabei 
der Verwaltungsaufwand sowie wirtschaftliche und sonstige Inte-
ressen des Gebührenschuldners, insbesondere Verbreitungsge-
biet, Programmkategorie, Sendezeit und Laufzeit der Lizenz.

Daneben erhebt die Landesanstalt für Kommunikation solche 
Auslagen, die über das übliche Maß hinausgehen. Dazu gehören 
insbesondere Kosten, die durch notwendige Übersetzungen oder 
die Erstellung eines Sachverständigengutachtens anfallen.

Die LFK kann die Erteilung der Zulassung von der Zahlung eines Vor-

schusses oder von der Leistung einer Sicherheit bis zur Höhe der vor-

aussichtlich entstehenden Gebühren und Auslagen abhängig machen 

(§ 7 GebührenVO bzw. § 10 Kostensatzung).

	 D
Anhang

Kontaktadressen
Wenn Sie Fragen zur Zulassung haben, wenden Sie sich bitte an die

Landesanstalt für Kommunikation
Reinsburgstraße 27, 70178 Stuttgart
Postanschrift: Postfach 10 29 27, 70025 Stuttgart
Fax: 0711/ 66 99 1-11
Ansprechpartner/-innen:
baden-württembergisches Fernsehen und Hörfunk:
Ingo Nave 
Fon: 0711/66 99 1-21,  E-Mail: i.nave@lfk.de 
bundesweites Fernsehen und Hörfunk sowie Internetradios:
Natalie Eberspächer
Fon: 0711/66 99 1-35, E-Mail: n.eberspaecher@lfk.de

Tipps und Informationen für potentielle Radiomacher geben 
folgende Organisationen:

Verband Privater Rundfunkanbieter 
Baden-Württemberg e. V. (VPRA)
Regius-Office Center, Königstraße 10c, 70173 Stuttgart
Fon:  0711/2 22 54-232; Fax: 0711/2 22 54-303

Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V.  (VPRT)
Stromstraße 1, 10555 Berlin
Fon: 030/3 98 80-0; Fax: 030/3 98 80-148

Deutscher Journalistenverband (DJV) 
Landesverband Baden-Württemberg
Herdweg 63, 70174 Stuttgart
Fon: 0711/2 22 49 54-0; Fax: 0711/2 22 49 54-44

ver.di Vereinigte Dienstleitungsgewerkschaft e.V.
Landesbezirk Baden-Württemberg
Fachbereich Medien
Königstraße 10 A, 70173 Stuttgart
Fon: 0711/8 87 88-7; Fax: 0711/8 87 88-0899

Informationen speziell für nichtkommerziellen Lokalfunk erteilt:

Assoziation Freier Gesellschaftsrundfunk 
Baden Württemberg (AFF)
c/o Radio Dreyeckland
Adlerstraße 12, 79098 Freiburg
Fon: 0761/3 04 07; 	Fax: 0761/3 18 68

mailto:i.nave@lfk.de
mailto:n.eberspaecher@lfk.de
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Landesanstalt für Kommunikation
Baden-Württemberg
Reinsburgstraße 27
70178 Stuttgart
	                                                                                                                                                                                                     Datum:

ERKLÄRUNG ÜBER DAS VORLIEGEN DER 

PERSÖNLICHEN ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN UND VOLLSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG FÜR BADEN-WÜRTTEMBERGISCHE ZULASSUNGEN

Der Antragsteller versichert, dass er bzw. der gesetzliche/satzungsmäßige Vertreter des Antragstellers:
1. 	 unbeschränkt geschäftsfähig ist,
2. 	 die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, nicht durch Richterspruch verloren hat,
3.	  das Grundrecht der freien Meinungsäußerung nicht nach Art. 18 des Grundgesetzes verwirkt hat,
4. 	 nicht als Vereinigung verboten ist,
5.	 seinen Wohnsitz oder Sitz in der Bundesrepublik Deutschland oder einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem ande-

ren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hat und gerichtlich verfolgt werden kann,
6.	 dass er das Programm entsprechend der Zulassung und unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften veranstalten und verbreiten wird.

Der Antragsteller versichert, dass weder er noch sein gesetzlicher bzw. satzungsmäßiger Vertreter
- 	 Gebietskörperschaft oder eine deren allgemeinem Weisungsrecht unterliegende juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine 

Person ist, die für eine solche Körperschaft kraft Amts- und Dienstverhältnisses in leitender Stellung tätig ist,
- 	 ein Unternehmen oder eine Vereinigung ist, an dem eine Gebietskörperschaft zu mehr als 10 vom Hundert beteiligt ist, oder für dieses 

Unternehmen oder diese Vereinigung kraft eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses in leitender Stellung tätig oder Mitglied ihrer 
Organe ist,

- 	 ein Mitglied gesetzgebender Körperschaften oder der Bundes- oder einer Landesregierung ist, 
- 	 eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt oder Person ist, die in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zu einer öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalt steht oder Mitglied eines ihrer Organe ist,
- 	 ein Unternehmen oder eine Vereinigung ist, an dem bzw. an der öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten zu mehr als 33 vom Hundert 

beteiligt sind, oder auf deren Willensbildung sie auf andere rechtliche Weise wesentlich Einfluss nehmen können
- 	 eine politische Partei oder Wählervereinigung bzw. eine von selbigen abhängige Person oder Vereinigung bzw. Unternehmen ist,
- 	 ein Unternehmen ist, das zu einer der o.g. Institutionen in einem Abhängigkeitsverhältnis im Sinne des § 15 AktG steht (sog. ver-

bundene Unternehmen).

Im beiliegenden Antrag wurden die unmittelbaren und mittelbaren Eigentumsverhältnisse sowie alle unmittelbaren und mittelbaren 
Rechtsbeziehungen zu Gebietskörperschaften, Rundfunkveranstaltern und Unternehmen im Medienbereich insoweit umfassend offen-
gelegt, als diese Angaben für die Prüfung der persönlichen Zulassungsvoraussetzungen (§ 13 Abs. 3 und 4 LMedienG) und für die Prüfung 
nach § 25 LMedienG von Bedeutung sein können.
Der Antragsteller versichert, jede geplante Veränderung von Beteiligungsverhältnissen oder sonstigen Einflüssen während der Laufzeit 
der Zulassung vor ihrem Vollzug der LFK anzuzeigen. Hierunter sind auch Änderungen bzgl. der Treuhandanteile, die Verpfändung von 
Anteilen, die Vereinbarung von Eintrittsrechten und Anteilsübertragungen, die Gründungen von Betriebsgesellschaften sowie die 
Übertragung von Anteilen innerhalb der Gesellschaft zu fassen. 

......................................................................

Unterschrift des Antragstellers
(bzw. seines gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vertreters)
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Landesanstalt für Kommunikation
Baden-Württemberg
Reinsburgstraße 27
70178 Stuttgart

	                                                                                                                                                                         Datum:

ERKLÄRUNG ÜBER DAS VORLIEGEN DER 

PERSÖNLICHEN ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN UND VOLLSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG FÜR BUNDESWEITE ZULASSUNGEN

Der Antragsteller versichert, dass er bzw. der gesetzliche/satzungsmäßige Vertreter des Antragstellers:
1.	 unbeschränkt geschäftsfähig ist,
2.	 die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, nicht durch Richterspruch verloren hat,
3.	 das Grundrecht der freien Meinungsäußerung nicht nach Artikel 18 des Grundgesetzes verwirkt hat,
4.	 als Vereinigung nicht verboten ist,
5.	 ihren Wohnsitz oder Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, einem sonstigen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 

Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hat und gerichtlich verfolgt werden kann,
6.	 die Gewähr dafür bietet, dass sie unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und der auf dieser Grundlage erlassenen Verwal-

tungsakte Rundfunk veranstaltet.

Der Antragsteller versichert, dass weder er noch sein gesetzlicher bzw. satzungsmäßiger Vertreter
-	 juristische Person des öffentlichen Rechts mit Ausnahme von Kirchen und Hochschulen ist,
-	 gesetzlicher Vertreter oder leitender Bedienstete einer juristische Person des öffentlichen Rechts mit Ausnahme von Kirchen und 

Hochschulen ist,
-	 eine politische Partei ist,
-	 eine Wählervereinigung ist,
-	 ein Unternehmen ist, das im Verhältnis eines verbundenen Unternehmens im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes zu den zuvor  

Genannten steht,
-	 eine ausländische öffentliche oder staatliche Stelle ist.

Der Antragsteller versichert, dass die im Antrag vorgelegten Unterlagen und Angaben vollständig sind. Dies gilt insbesondere für
-	 die Darstellung der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen im Sinne des § 28 RStV an dem Antragsteller, sowie der Kapital- 

und Stimmrechtsverhältnisse bei dem Antragsteller und in den mit ihm im Sinne des Aktiengesetzes verbundenen Unternehmen,
-	 die Angabe über Angehörige im Sinne des § 15 Abgabeordnung unter den Beteiligten nach Spiegelstrich 1, gleiches gilt für Vertreter 

der Person oder Personengesellschaft oder des Mitglieds eines Organs einer juristischen Person,
-	 den Gesellschaftsvertrag und die satzungsrechtlichen Bestimmungen des Antragstellers,
-	 Vereinbarungen, die zwischen an dem Antragsteller unmittelbar oder mittelbar im Sinne von § 28 RStV Beteiligten bestehen und 

sich auf die gemeinsame Veranstaltung von Rundfunk sowie auf Treuhandverhältnisse und nach den §§ 26 und 28 RStV erhebliche 
Beziehungen beziehen.

Der Antragsteller versichert, unbeschadet anderweitiger Anzeigepflichten jeweils nach Ablauf eines Kalenderjahres unverzüglich der 
zuständigen Landesmedienanstalt gegenüber eine Erklärung darüber abzugeben, ob und inwieweit innerhalb des abgelaufenen Kalen-
derjahres bei den nach § 28 RStV maßgeblichen Beteiligungs- und Zurechnungstatbeständen eine Veränderung eingetreten ist.

......................................................................

Unterschrift des Antragstellers
(bzw. seines gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vertreters)
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